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Auf die schriftliche Anfrage der Abgeordneten Mag. Walter Guggenberger 
und Genossen vom 22. November 1990, Nr. 2I/J, betreffend Berechnung des 
Familienzuschlages, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1.: 

Mit dem nach langen und schwierigen Verhandlung ab 1. Jänner 1990 einge­
führten Familienzuschlag hat der Gesetzgeber auf Vorschlag der Bundes- . 
regierung zusätzlich zur Familienbeihilfe eine neue direkte Förder~ng ge-

I 

schaffen. Sie ermöglicht es, Familien unter Bedachtnahme auf ihre fi-
I 

nanzielle Lage und die Kinderanzahl unter dem Gesichtspunkt sozialer Ge~ 
rechtigkeit gezielt zu unterstützen. 

Da jeder Verwaltungsmehraufwand zusätzliche finanzielle Mittel erfordert, 
sollte diese neue Leistung ohne großen Verwaltungsaufwand eingeführt 
werden. Es mußte also ein möglichst einfacher Einkommensbegriff gewählt 
werden. Hiebei war jedoch zu bedenken, daß ein völliges Loslösen vom ein­
kommensteuerlichen Einkommensbegriff sowohl für die Finanzverwaltung als 
auch für die Antragsteller einen erheblich größeren Arbeitsaufwand erfor­
dern würde. Mit dem aus dem Einkommensteuerrecht übernommenen Begriff 
wurde auch dem Umstand Rechnung getragen, daß ~s infolge von steuerrecht­
lichen Vorschriften zu verschiedenen wirtschaftlichen Belastungen kommen 
kann. Durch die Heranziehung bereits zugeflossener und daher feststehen-

34/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

der Einkünfte des Kalenderjahres vor der Antragstellung sollte es den An­
tragstellern auf relativ leichte Weise ermöglicht werden, in bezug auf 
die maßgebliche Einkunftsgrenze eine Selbstkontrolle durchzuführen. Ins­
besondere Arbeitnehmern ist es dadurch leicht möglich, die maßgebl?che 
Einkunftsgrenze mittels der bundeseinheitlich aufgelegten LOhnzettrl, 
Vordruck L 16, an Hand der Kennzahl 245 selbst zu ermitteln. Die Er­
fahrungen im ersten Jahr der Einführung des Familienzuschlages wer~en 
aber zeigen, inwieweit hier gesetzliche Änderungen erforderlich sind. 

! 

Zu 2.: 

In der Zeit von Jänner bis einschließlich Oktober 1990 haben 57 824 An­
spruchsberechtigte für 126 461 Kinder den Familienzuschlag bezogen. Hie­
von waren 26 113 Alleinerzieher, die für 41 486 Kinder den Familienzu­
schlag bezogen haben. 

Zu 3.: 

Im angeführten Zeitraum haben 1 039 Gewerbetreibende für 2 483 Kinder und 
19 770 Arbeitnehmer für 39 796 Kinder den Familienzuschlag bezogen. 
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